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HRRS Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Strafrecht
Hrsg. Herausgeber
ICJR International Criminal Justice Review
ICLQ International and Comparative Law Quarterly
i.d.S. in diesem Sinne
ILRB Iowa Law Review Bulletin
insb. insbesondere
i.S.d. im Sinne des/der
i.S.e. im Sinne eines/einer
i.S.v. im Sinne von
i.V.m. in Verbindung mit
JA Juristische Arbeitsblätter
JBl Juristische Blätter
JBS Journal of Black Studies
JCLC Journal of Criminal Law and Criminology
JGG Jugendgerichtsgesetz
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JR Juristische Rundschau
JRP Journal für Rechtspolitik
JSt Journal für Strafrecht
JURA Juristische Ausbildung
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
Kap. Kapitel
KG Kammergericht
KJ Kritische Justiz
KK-StPO Karlsruher Kommentar zur Strafprozeßordnung
KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
LCP Law and Contemporary Problems
Leviathan Leviathan-Zeitschrift für Sozialwissenschaft
LG Landgericht
lit. litera
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
MLR Marquette Law Review
m.N. mit Nachweis(en)
MüKo-StGB Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch
MüKo-StPO Münchener Kommentar zur Strafprozeßordnung
m.V.a. mit Verweis auf
m.w.N. mit weiterem/weiteren Nachweis(en)
NCLR New Criminal Law Review
NDaLR Notre Dame Law Review
n.F. neue Fassung
NJ Neue Justitz
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-Spezial Neue Juristische Wochenschrift-Spezial
NK Neue Kriminalpolitik
Nr. Nummer
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR NStZ-Rechtsprechungs-Report Strafrecht
NULR Northwestern University Law Review
NZWiSt Neue Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
ÖJZ Österreichische Juristenzeitung
OLG Oberlandesgericht
OSLJ Ohio State Law Journal
öStGB österreichisches Strafgesetzbuch
öStPO österreichische Strafprozessordnung
PENNStLR Pennsylvania State Law Review
RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Rdn. Randnummer
RGBl. Reichsgesetzblatt
RiStBV Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren
RLSFP Rutgers Law School Faculty Papers
RStGB Reichsstrafgesetzbuch
RStPO Reichsstrafprozeßordnung
RW Rechtswissenschaft-Zeitschrift für rechtswissenschaftliche Forschung
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S. Seite
SCLR Southern California Law Review
SK-StPO Systematischer Kommentar zur Strafprozeßordnung
SLR Sydney Law Review
sog. sogenannter, sogenannte, sogenanntes
StGB Strafgesetzbuch
StJIL Stanford Journal of International Law
StLRV Stanford Law Review
StPO Strafprozeßordnung
StraFo StrafverteidigerForum
StV Strafverteidiger
TUCLR The University of Chicago Law Review
u. a. und andere; unter anderem
UCDaLR University of California Davis Law Review
UCLALR University of California Los Angeles Law Review
u.H.a. unter Hinweis auf
u.N.d. unter Nennung des/der
u.N.v. unter Nennung von
UPenLRev University of Pennsylvania Law Review
USA United States of America (Vereinigte Staaten von Amerika)
usw. und so weiter
u.V.a. unter Verweis auf
u.Z.v. unter Zitierung von
Var. Variante
vgl. vergleiche
VLR Virginia Law Review
vs. versus
WISTA Wirtschaft und Statistik
wistra Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WVLR West Virginia Law Review
YLJ Yale Law Journal
Z. Zahl; Ziffer
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZAP Zeitschrift für die Anwaltspraxis
z.B. zum Beispiel
ZeuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZfKK Zeitschrift für Kultur- und Kollektivwissenschaft
ZfRV Zeitschrift für Rechtsvergleichung
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZVglRWiss Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft
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Teil 1

Grundlagen

Kapitel 1

Einführung

Auf den ersten Blick erscheint wohl kaum eine andere außereuropäische Straf-
verfahrensordnung dem kontinentaleuropäischen Juristen ähnlich bekannt zu sein
wie die US-amerikanische, sind die dem Ideal der Spannung verpflichteten „Ge-
richtssaaldramen“ à la Hollywood doch mittlerweile nahezu Legion und dem
durchschnittlichen Film- und Fernsehkonsumenten zumindest ein Begriff.1 Was (für
das US-amerikanische Nachkriegskino) mit Sidney Lumets 12 Geschworenen (1957)
kammerspielartig begann und einen – dramaturgisch überzeichneten, im Kern aber
möglicherweise nicht allzu weit von der Realität entfernten – Ausschnitt der Ver-
fahrenswirklichkeit abbildete, wurde und wird in unterschiedlichsten Facetten dar-
gestellt2 und erzeugt beim Betrachter (mag dieser Jurist sein oder nicht) eine gewisse
Vertrautheit bezüglich des Ablaufs des Prototyps des US-amerikanischen Verfah-
rensrechts, des Geschworenenverfahrens (jury trial). Diese unwissenschaftliche,
emotional fundierte Sichtweise auf einen bedeutenden Teilaspekt des US-ameri-
kanischen Strafprozesses, geprägt von Vorstellungen eines „Kampfes“ zwischen
Anklage und Verteidigung unter mehr oder minder starker Verfahrensleitung durch
den Vorsitzenden Richter, hat für das in Kontinentaleuropa vorherrschende, ge-
dankliche Bild des US-amerikanischen Prozesssystems nachhaltigen Eindruck, ohne
jedoch auf die eigentlichen Grundideen und Verfahrensziele eines jedweden Straf-
prozesses ausreichend Bedacht zu nehmen. Die vorliegende Arbeit will den Versuch
unternehmen, diese Lücke etwas zu verkleinern, stellt im Sinne der funktional-
systematischen Rechtsvergleichung3 für zwei maßgebliche Bereiche des Strafver-
fahrens (Einleitung eines solchen sowie Ermittlung einer Grundlage für die ge-
richtliche Entscheidung) den Lösungsvorrat zweier staatlicher Strafverfahrensord-

1 Ähnlich Herrmann, Der amerikanische Strafprozeß, S. 133.
2 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wären etwa Klassiker wie Anatomie eines Mordes

(1959), Wer die Nachtigall stört (1962), … und Gerechtigkeit für alle (1979), Aus Mangel an
Beweisen (1990), Eine Frage der Ehre (1992), Zwielicht (1996) und aus jüngerer Zeit Der
Mandant (2011) oder Der Richter – Recht oder Ehre (2014) zu nennen.

3 Siehe ausführlich hiezu Eser, Strafrechtsvergleichung: Entwicklung – Ziele – Methoden,
S. 929 (979 ff., 1051 ff.).



nungen gegenüber, die beispielhaft für die common und civil-law Tradition stehen,
und hinterfragt diesen mittels zweier Forschungsfragen im Sinne und anhand der in
der funktionalen Rechtsvergleichung gängigen Äquivalenzhypothese.4

A. Forschungsgegenstand – Die Rechtsordnungen Kaliforniens
und Deutschlands als Vergleichsrahmen

Für den Vergleich zweier in der common und civil law-Tradition verhafteten
Staaten wurden mit Kalifornien und Deutschland solche gewählt, die in ihrer je-
weiligen Region und auch weltweit in vielerlei Hinsicht als „key-player“ anzusehen
sind. Dabei ist deren Einbindung in die über ihre nationalen Grenzen hinausgehende
Gesamtrechtsordnung (für Kalifornien jene der USA, für Deutschland jene im
Rahmen der Mitgliedschaft innerhalb der Europäischen Union) zu beachten.

I. Kalifornien

Der Bundesstaat Kalifornien nimmt innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) invielfacher Hinsicht eine herausragende Stellung ein. Gemessen an
seiner Fläche ist Kalifornien hinter Alaska und Texas der drittgrößte Bundesstaat,
und nach dem Zensus 2010 mit ca. 38 Millionen Einwohner der mit Abstand be-
völkerungsreichste. Etwa 12% aller Einwohner der USA leben in Kalifornien, die
Bevölkerungszahl ist, insbesondere durch Zuwanderung, im Wachstum begriffen.
Bezogen auf die wirtschaftliche Bedeutung des „Golden State“ ist festzuhalten, dass
in Kalifornien etwa 13% des jährlichen Bruttoinlandsproduktes der USA erwirt-
schaftet werden. Die Hauptzweige der Wirtschaft bilden die industrielle Landwirt-
schaft, die Ausbeutung von Bodenschätzen, der Weinanbau sowie die Filmindustrie.
Die Einbindung Kaliforniens in die föderale Republik der USA (als 31. Bundesstaat)
erfolgte im Jahre 1850; das Verhältnis zwischen Bund und Bundesstaat, die dies-
bezügliche Kompetenzverteilung bzw. die für die vorliegende Schrift zu behan-
delnde Tatsache sich überschneidender Kompetenzen in sehr vielen Rechtsberei-
chen, darunter auch im Strafrechts- und Strafverfahrensrechtsbereich, stellt ein
Charakteristikum der Rechtslandschaft der USA dar, auf welches im Verlauf näher
eingegangen wird. Kalifornien fungiert durch die Rechtsprechung der eigenen
bundesstaatlichen Gerichte und deren Präzedenzwirkung (auch über die bundes-
staatlichen Grenzen hinaus) als bedeutender Motor und „leading state“ der
Rechtsentwicklung innerhalb der USA.5

4 Siehe nur Jung, in: Festschrift Waltos, S. 27 (mit dem Hinweis des notwendigen Rück-
griffs auf die Praxis des Strafverfahrens, um funktionale Äquivalenzen erkennen und bewerten
zu können); Seiwerth, JA 2016, 596 (598, 599).

5 SoDevins, StLRV 62 (2010), 1629 (1677, 1678, 1684, 1688), der Kalifornien insofern als
„path-breaker state“ und dessen Gerichte als „path-breaker courts“ ansieht; i.d.S. ferner schon
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II. Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt innerhalb Europas sowohl politisch wie
wirtschaftlich als auch in rechtlicher Hinsicht als Mitglied der Europäischen Union
und weiterer europäisch geprägter Gemeinschaften und, gemessen am Bruttoin-
landsprodukt, als größte Volkswirtschaft des Kontinents und viertgrößte Volks-
wirtschaft der Welt6 sowie bezüglich der Rechtsentwicklung eine Vorreiterrolle ein.
In Deutschland lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Ende 2015
ca. 82 Millionen Menschen,7 womit die Bundesrepublik mit Abstand den bevölke-
rungsreichsten Staat Europas darstellt und damit hinsichtlich der Zahl der Norm-
unterworfenen einen bedeutenden, vom Grundkonzept des civil law geprägten Staat
repräsentiert (dazu näher unter Kapitel 2 B. II.). Im Gegensatz zur Rechtslage in den
USA ist gerichtliches Straf- und Strafverfahrensrecht hierzulande eine homogene
Materie, bei der es keine parallelen Kompetenzen von Bund und Gliedstaaten gibt,
sind (insbesondere in deutschsprachigen Nachbarstaaten) in bestimmten Bereichen
des Rechts jedoch auch durchaus Orientierungen am Vorgehen deutscher Gerichte
und des Gesetzgebers zu beobachten.8 Insofern kann dem deutschen Recht teilweise
eine gewisse, wenngleich im Gegensatz zur kalifornischen Lage untechnisch zu
verstehende und different geartete „Ausstrahlungswirkung“ für die europäische
Ebene konstatiert werden.

III. Zur Auswahl der genannten Staaten
für eine rechtsvergleichende Untersuchung

Deutschland und Kalifornien eignen sich als prominente Vertreter der civil und
common law-Tradition auf Grund ihrer ähnlichen wirtschafts- und geopolitischen
Verfasstheit9 ausgezeichnet für eine rechtsvergleichende Betrachtung in Bezug auf
maßgebliche Aspekte ihrer Strafprozessordnungen, stellen sich in beiden Staaten
doch in puncto Kriminalität ähnliche Probleme (grenzüberschreitende Kriminalität,
Überlastung der Ermittlungsbehörden und Gerichte, teilweise überbelegte Justiz-
anstalten10).11 Beide Staaten zählen zu den größten Wirtschaftsmächten weltweit12

Friedman/Kagan/Cartwright/Wheeler, StLRV 33 (1981), 773 (806); zur Entwicklung des
common law in Kalifornien siehe Kapitel 2 B. I.

6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157841/umfrage/ranking-der-20-laender-mit-
dem-groessten-bruttoinlandsprodukt/; siehe ferner Małolepszy, ZStW 126 (2014), 489 (493
Fn. 15).

7 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales 2017,
S. 26.

8 So etwa in Österreich und der Schweiz.
9 Siehe Perron, ZStW 109 (1997), 281 (291); Weigend, Anklagepflicht und Ermessen,

S. 15.
10 Appleby, SCLR 86 (2013), 321 (326, 336), der in diesem Kontext zusätzlich und u.H.a.

eine diesbezügliche wissenschaftliche Erhebung aus dem Jahre 2011 in Fn. 41 darauf verweist,
dass etwa 20%der inKalifornien Inhaftierten eine Strafe absitzen, die sich als Rahmenstrafe im
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